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In einer November-Sitzung des Zürcher Gemeinderates wurde der Stadtrat eingeladen, alle geeigneten
Maßnahmen zu prüfen, welche eine Eindämmung des Verkaufs von Schundliteratur an den von der Stadt
verpachteten Kiosken zu bewirken vermöchten. Ein Stadtrat war bereit, die Anregung als <Wunschanregung>
entgegenzunehmen und erklärte beschwichtigend, daß in allen Mietverträgen mit den Kiosken eine Klausel
bestehe, daß kein Schund verkauft werden dürfe.

Eine kleine Klausel ward der Stadt geboren,
Wenn die Klausel bisher kein Seidwyler sah

Wissen doch die Männer die zum Rat erkoren:
Diese Klausel ist seit ihrem Dasein da,

Daß die Klausel aber keinen Teufel störe
Ließ der Rat der Stadt sie nie spazieren gehn,
Und so haben selbst des Teufels Kolporteure
Die für sie geborne Klausel nie gesehn.

Ein paar Sätzchen noch aus einem der Tausende von Schundheftchen:

«Vielleicht, dass wir so 'nen fetten Bankier oder Minen magnaten mit seiner Ziege schnappen. Denke, dass wir
den Kerl kalt machen und das Girl 'ne Weile bei uns behalten. »

« Könnte jetzt dieses Halunkenkleeblatt mit drei gut gezielten blauen Bohnen erledigen. »

«Verdammter Hund! Lass uns hier heraus, wir ersticken.» «Ersticken», fragte Tim, «unmöglich, so schnell
erstickt sichs nicht. Uebrigens könnt ihr euch ruhig ein wenig an das Gefühl gewöhnen. Das ist hier noch 'nes
Paradies gegen den Strick, den ihr bald um die Hälse haben werdet. »
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